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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator  
GETIFIX BODENBESCHICHTUNG SIEGEL 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs  

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. Bauprodukte.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird  

Keine identifizierte Verwendung(en).  
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

 

Firmenname: GETIFIX GmbH  
 

Straße: Haferwende 1  
 

Ort: D-28357 Bremen  
 

Telefon: +49-0421-20777-0 Telefax: +49-0421-270521 
 

Auskunftgebender Bereich:        Abteilung Anwendungstechnik 
       E-Mail (sachkundige Person): 

juergen.vocke@getifix.de  
 

Internet: www.getfix.de  
 

     Notfallauskunft:        +49(0)421/20777-0  Mo - Do 07 .30 – 16.30 Uhr und Fr 07:30 – 13:30 Uhr 
  

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

Gefahrenkategorien:  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2  
Gefahrenhinweise:  
Verursacht schwere Augenreizung.  

2.2. Kennzeichnungselemente 
 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Signalwort: Achtung  

 
Piktogramme: 

 
 
 

 
Gefahrenhinweise  

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen .

 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  

Hinweis zur Kennzeichnung  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.2. Gemische 
 

Chemische Charakterisierung  
Polymerzubereitungen und -verbindungen 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe  
CAS-Nr. Bezeichnung   Anteil

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  
 GHS-Einstufung    
2996-92-1 Trimethoxyphenylsilan   < 5 %

 221-066-9  01-2119964479-19  
 Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373   

13822-56-5 3-Trimethyloxysilyl)propylamin   < 5 %

 237-511-5    
 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318    
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise  
Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.  

Nach Einatmen  
Für Frischluft sorgen.  

Nach Hautkontakt  
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.  

Nach Augenkontakt  
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.  

Nach Verschlucken  
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1. Löschmittel 

 
Geeignete Löschmittel  

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Ungeeignete Löschmittel  

Wasservollstrahl.  
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Gefährliche Verbrennungsprodukte: Benzol, Stickoxide (NOx).  
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Zusätzliche Hinweise  

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
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6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
6.2. Umweltschutzmaßnahmen  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Nicht mit Wasser nachspülen. Mechanisch aufnehmen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, 
Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 
Entsorgung behandeln.  

6.4. Verweis auf andere Abschnitte  
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 
Hinweise zum sicheren Umgang  

Vermeiden von: Aerosolerzeugung/-bildung. In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.  
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen .  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter  
Behälter dicht geschlossen halten.  

Zusammenlagerungshinweise  
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.  

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  
Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.  

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)  
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)  

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbegr. Art
 

        

       
 

 

Methanol 
   

2(II) 
  

67-56-1 100 130   
 

       
 

       
 

 
Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

 
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-

     Zeitpunkt
    

67-56-1 Methanol Methanol 15 mg/l U c,b 
      

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  
Schutz- und Hygienemaßnahmen  

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen . Bei der Arbeit nicht  
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essen und trinken.  
Augen-/Gesichtsschutz  

Dicht schließende Schutzbrille.  
Handschutz  

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Butylkautschuk.  
Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu  
berücksichtigen. (Kohlenwasserstoffe, aromatisch. Kohlenwasserstoffe, aliphatisch. : < 60 Min.)  

Körperschutz  
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.  

Atemschutz  
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen . Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden. 
  

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  
Aggregatzustand: flüssig 
Farbe: hellgelb

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen  
Schmelzpunkt: nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich: nicht anwendbar

Sublimationstemperatur: nicht anwendbar

Erweichungspunkt: nicht anwendbar

Pourpoint: nicht anwendbar

Flammpunkt: > 105 °C

Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung 
Explosionsgefahren  

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.  
Dampfdruck: 1,5 hPa
(bei 130 °C)  

Dampfdruck: 11 hPa
(bei 150 °C)  

Dichte: 1,05 g/cm³

Wasserlöslichkeit: Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff
 bekanntermaßen in Wasser unlöslich ist.

Verteilungskoeffizient: Keine Daten verfügbar

Kin. Viskosität: 500 mm²/s
(bei 20 °C)   

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

 
10.1. Reaktivität  

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.  
10.2. Chemische Stabilität 

 
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen  
Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.  

10.5. Unverträgliche Materialien  
Reagiert mit : Wasser, Base, Säure. 

 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Methanol  
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung  
Es liegen keine Informationen vor. 

 
Akute Toxizität  

Es liegen keine Informationen vor.  

CAS-Nr. Bezeichnung      
 Expositionsweg Dosis  Spezies Quelle Methode
       

2996-92-1 Trimethoxyphenylsilan      
 oral LD50 1049 Ratte OECD 425  
  mg/kg     

 dermal LD50 3014 Kaninchen OECD 402   
  mg/kg     

 
Reiz- und Ätzwirkung  

Reizwirkung am Auge: schwach reizend.  
Sensibilisierende Wirkungen  

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 
Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese 
Zubereitung gebraucht wird.  

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen  
Es liegen keine Informationen vor.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition  
Es liegen keine Informationen vor.  

Spezifische Wirkungen im Tierversuch  
Es liegen keine Informationen vor. 

 
Sonstige Angaben zu Prüfungen  

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]   

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität  
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist 

eine längerfristige Schädigung der Umwelt nicht auszuschließen.  
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 CAS-Nr. Bezeichnung          
 

  Aquatische Toxizität Dosis   [h] | [d] Spezies Quelle  Methode  
 

 2996-92-1 Trimethoxyphenylsilan          
 

  Akute Fischtoxizität LC50 > 100 96 h Oncorhynchus mykiss OECD 203    
 

   mg/l    (Regenbogenforelle)     
 

  Akute Algentoxizität ErC50 > 100 72 h Pseudokirchneriella OECD 203    
 

   mg/l    subcapitata     
 

  Akute EC50 > 100 48 h Daphnia magna OECD 203    
 

  Crustaceatoxizität mg/l         
 

               
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  

Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial  
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.  

12.4. Mobilität im Boden  
Es liegen keine Informationen vor.  

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Keine Daten verfügbar  

12.6. Andere schädliche Wirkungen  
Diese Information ist nicht verfügbar.  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 
Empfehlungen zur Entsorgung  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
Landtransport (ADR/RID)  

 

 14.2. Ordnungsgemäße  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 UN-Versandbezeichnung:  
 

        

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 14.3. Transportgefahrenklassen: 
 

 14.4. Verpackungsgruppe:   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

Binnenschiffstransport (ADN)  
 

 14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 
 

    

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 14.2. Ordnungsgemäße  
 

 UN-Versandbezeichnung:  
 

     

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 14.3. Transportgefahrenklassen: 
 

 14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

     

Seeschiffstransport (IMDG)  
 

 14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 
 

   

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 14.2. Ordnungsgemäße  
 

 UN-Versandbezeichnung:  
 

    

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 

 14.3. Transportgefahrenklassen: 
 

 14.4. Verpackungsgruppe:   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
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 Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)   
 

  14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften .  
 

         

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
  

  14.2. Ordnungsgemäße   
 

  UN-Versandbezeichnung:   
 

       

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
  

  14.3. Transportgefahrenklassen:  
 

  14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
 

        

 14.5. Umweltgefahren   
 

       

  UMWELTGEFÄHRDEND: Nein  
   

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch  
EU-Vorschriften  
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):  

Eintrag 69  
Angaben zur VOC-Richtlinie < 2 %  
2004/42/EG:  
Nationale Vorschriften  
Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend  

Status: gemäß VwVwS Anhang 3  
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Einstufung Einstufungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

  

 
(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)  
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